
 

 

 

 

 

T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n 
                                              Der Werbegemeinschaft Münchberg e.V. für  
                                                          das Münchberger Stadtfest 2024 

 
 

 

Bitte gründlich durchlesen, mit der Unterschrift auf der Anmeldung erkennen Sie die Teilnahmebedingungen an. 
 

1. Jeder Teilnehmer ist dafür verantwortlich, dass bei Notfällen Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr nicht 
behindert werden. Eine Breite von vier Metern muss an allen Stellen gewährleistet sein. Für eventuelle 
Regressansprüche von irgendeiner Seite ist allein der Verursacher verantwortlich. 

 
2. Wer die Idee des Stadtfestes unterstützen will, ohne sich aktiv zu beteiligen, kann dies gerne mit einer 

Spende tun. Entsprechend der Spendenhöhe erhalten Sie im Anschluss eine kleine Aufmerksamkeit. Die 

Kontodaten lauten IBAN DE67780500000190418533, BIC BYLADEM1HOF, bei der Sparkasse Münchberg. 
Vielen herzlichen Dank! 

 
3. Aussteller und Zulieferfahrzeuge müssen das Stadtfestgebiet bis 09.00 Uhr verlassen haben und die 

Anmeldebestätigung sichtbar im Fahrzeug anbringen, ansonsten erfolgt eine Verwarnung durch die Polizei. 
  

4. Alle Gewerbetreibenden verpflichten sich, nur Waren und Dienstleistungen aus ihrer ursprünglichen 
Branche anzubieten, z.B. Bäckereien/Konditoreien für Kaffee und Kuchen, Metzgereien für Fleisch- und 
Wurstwaren. Einweggeschirr darf nicht verwendet werden, auch keine Dosen, sondern nur Pfandflaschen. 
Promotion (Alkoholanimation) wird untersagt, da die Unmengen kleiner Schnapsflaschen eine wesentliche 
Verunreinigung darstellen. 

 
5. Teilnahmebeiträge für Gewerbetreibende: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

             

Mitglieder der Werbegemeinschaft Münchberg e.V. erhalten einen Preisnachlass von 50,- € auf die o.g. Preise. 
 
Für alle Teilnehmer am Stadtfest, die Lebensmittel und Getränke anbieten, findet ca. 14 Tage vor dem Stadtfest 
eine Informationsveranstaltung statt. Ein Mitarbeiter des Landratsamtes wird dabei die neuesten und geltenden 
Hygienevorschriften mitteilen. Mindestens ein Teilnehmer des jeweiligen Anbieters muss bei dieser 
Veranstaltung anwesend sein. Ort und Zeitpunkt werden rechtzeitig bekannt gegeben 
 
Ausschankbetreiber können sich nach vorheriger Absprache mit der Werbegemeinschaft und wahlweise mit 
Bands in Verbindung setzen, sind aber für die zur Verfügung Stellung von Strom, Bühne,  Pavillons etc. selbst 
verantwortlich!! 

 
 

Standplatz 2 Tage:  
(Samstag + Sonntag)  
 

 
 
 
 

 

Hauptplatz Ausschank 
Hauptplatz Grillstand  
Bahnhof Ecke, Speisen u. Getränke 
Anger, Speisen u. Getränke 
Shisha Shop, Ausschank 
Speisen und/oder Getränke 
Süßwarenstand  
Fahrgeschäft klein 

Fahrgeschäft groß 

1490 € inkl. Mwst. (Band wird gestellt) 

  690 € inkl. Mwst. 

  800 € inkl. Mwst. (Band-Zuschuss bis zu 500€) 

  800 € ink.l Mwst. (Band-Zuschuss bis zu 500€) 
  690 € inkl. Mwst. (Band-Zuschuss bis zu 500€) 
  690 € inkl. Mwst. 
  290 € inkl. Mwst. 
  150 € inkl. Mwst. (bis 8m Breite) 

  300 € inkl. Mwst. (über 8m Breite) 

    
 
 

        
  

 

 

 Standplatz 1 Tag: 
(Sonntag) 

    Speisen und/oder Getränke 
    Süßwarenstand 

Aussteller Waren und sonstiges groß 
Aussteller Waren und sonstiges klein 
oder kein Stand, nur Ladenöffnung 
Verein/Partei ohne Speisen/Getränke 

  390 € inkl. Mwst. 
  230 € inkl. Mwst. 
  150 € inkl. Mwst. (Standbreite über 5m) 

100 € inkl. Mwst. (Standbreite bis 5m) 

 
Teilnahme ohne Berechnung  
 
 

 



 

 

Seite 2 zu den Teilnahmebedingungen der Werbegemeinschaft Münchberg zum Stadtfest 

 

Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular erklären Sie sich einverstanden, dass der Betrag Anfang 

August abgebucht wird. Tragen Sie bitte Ihre Bankverbindung und den für Sie zutreffenden Unkostenbeitrag 

ein 

 
6. Die teilnehmenden Vereine zahlen wie bisher keinen Beitrag und verpflichten sich, nichts zu verkaufen, 

womit sie in Konkurrenz zu irgendeinem Gewerbetreibenden treten würden (Ausnahme sind die 
Bewerbungen für den Ausschank bei den Brauereien). Die Vereine können aber z.B. für Spiele oder 
Wettbewerbe eine Teilnahmegebühr erheben und auf diese Weise etwas für die Clubkasse tun, je mehr 
Phantasie, desto besser! 

 
7. Lautsprecheransagen oder Musikwiedergabe außerhalb der beteiligten Kapellen dürfen die benachbarten 

Teilnehmer nicht stören. 

 
8. Bitte klären Sie unbedingt 14 Tage vor dem Stadtfest notwendige Dinge wie evtl. benötigten Strom- oder 

Wasseranschluss bzw. Wasserablauf ab. 

 
9. Sollten Sie am Veranstaltungstag Probleme oder Schwierigkeiten haben, setzen Sie sich bitte umgehend mit 

Ihrem Ansprechpartner in Verbindung. 
 

10. Abmeldungen von der Teilnahme sind nur bis vier Wochen vor den Stadtfesttermin kostenfrei möglich, ab 
diesem Zeitpunkt ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten. Der Betrag kann für diesen Fall nicht erstattet 
werden. 

 
11. Plätze und Gehsteige vor  nicht teilnehmenden Geschäften können nicht zwingend freigehalten werden. 

 

12. Ausschank von Getränken als Werbung ist untersagt. Wer Getränke ausgeben möchte oder ausgibt muss 
die Gebühr für Speisen und Getränke bezahlen.  

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Haftung, die durch die Aufstellung und Ausstattung eines 

Standes, Sportgerätes usw., bzw. den Aktivitäten des Stadtfestteilnehmers, vom Stadtfestteilnehmer 

getragen werden muss und vom Veranstalter nicht übernommen wird. 

 
Praktischer Hinweis: 
 

Versorgungsleitungen für Strom, Wasser, Abwasser (nur zugelassene Leitungen) etc. sind im Fußgängerbereich 
 und in den Fahrzonen so zu verlegen, dass Unfälle vermieden werden. Vorschlag für geeignete Maßnahmen: 
 

- mit rot-weißem Trassierband kenntlich machen 
- mehrere Kabel mittels Kabelbinder bündeln 
- farbigen Schlauch und / oder Kabelbrücken verwenden 
- überspannende Leitungen müssen gegen Herabfallen gesichert und mindestens 3,80 m Durchgangshöhe haben 

- Selbstgebaute Stände sind in Eigenverantwortung auf Ihre Eignung und Sicherheit zu prüfen 
 

Bei Rückfragen sind Ihre Ansprechpartner: 
 

Hauptansprechpartner: 
Tina Schnurrer   Tel.: 0170 2425774      Mail: vorstand@werbegemeinschaft-muenchberg.de 
Alexander Heinritz  Tel.: 0173 7128835      Mail: alexander.heinritz@schreibwaren-heinritz.de            
 
Mit herzlichsten Grüßen  
 
Tina Schnurrer  
1. Vorstand 

Werbegemeinschaft Münchberg e.V. 
 


